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jeden Augenblick ſeine Kapitalien in den oͤffentlichen Fonds an⸗

legen , oder daraus zuruͤckziehen kann .

Die Leibrenten und Annuitaͤten von beſtimmter Dauer

koͤnnen ohne Willen der Inhaber nicht abgeloͤſt werden . Alle

andere Schulden ſind von Seite der Regierung , mittelſt Dar⸗

legung des Nominalkapitals abloͤsbar.
Die Tilgung der Schuldkapitalien erfolgt

1. durch Heimzahlung der Kapitalien , was aber ſelten

geſchieht , indem man ſich eher uͤber eine Reduction der Zinſen

mit den Glaͤubigern verſteht , wenn der Zinsfuß ſo bedeutend

herabfaͤllt , daß die Ruͤckzahlung nuͤtzlich wird ;

2. durch Aufkauf der Schuldſcheine nach dem Boͤrſencurſe;

3. durch Verwandlung der Kapitalien in Leibrenten ,

wozu die Tilgungscommiſſarien ermaͤchtiget ſind ;

4. durch den Verkauf der Grundſteuer , die im Decem⸗

ber 1798 fuͤr perpetuirlich , und fuͤr ablöslich erklaͤrt wurde .

Die Grundſteuerpflichtigen wurden naͤmlich ermaͤchtiget, ſich von

der , auf ihren Grundbeſitzungen ruhenden , Steuer durch die

Abgabe von dreyprocentigen Stocks zu befreyen , die eine , dem

Steuerbetrage gleiche , Intereſſenſumme abwerfen . Seither

wurden die Bedingungen des Abkaufs erleichtert .

Die Verwaltung der oͤffentlichen Schuld iſt groͤßten⸗

theils der engliſchen Bank , und nur einige unbedeutende Zweige

der Suͤdſee⸗Geſellſchaft uͤbertragen.

2.

Verfahren bey Anlehensgeſchaͤften .

Das in England hergebrachte Verfahren bey Verleihung

von Anlehen iſt fuͤr groͤßere Staaten , deren Hauptſtadt eine

große Zahl von Kapitaliſten zaͤhlt , nachahmungswuͤrdig, ſichert

den Kapitaliſten die freye Bewerbung , dem Staatsſchatze die



Vortheile einer ausgedehnten Concurrenz , und ſchuͤtzt die Staats⸗

verwaltung vor Beſchwerden uͤber Beguͤnſtigung .
Der Kanzler der Schatzkammer macht die Bedingungen

des Anlehens vorlaͤufig bekannt , und ſetzt einen Tag feſt , an
dem er die Anerbietungen der Bankiers anzunehmen verſpricht .
Zur beſtimmten Zeit kommt er mit mehreren der vorzuͤglichſten
Bankiers zuſammen , welche ihre Erklaͤrungen abgeben , und zu⸗

gleich Liſten von den Perſonen vorlegen , die Antheil an dem

Geſchaͤft nehmen wollen . Die wohlfeilſten Bedingungen werden

angenommen .

Dies Verfahren ward ſeit vielen Jahren regelmaͤßig beob⸗

achtet , nur eine einzige Ausnahme fand im Jahre 1796
Statt .

Seit dem Jahre 1813 hat man angefangen , den

Uebernehmern des letzten Anlehens , in ſo ferne ſaͤmmtliche
Lieferungötermine deſſelben bey Eroͤffnung des neuen Anle⸗

hens noch nicht abgelaufen ſind , bey gleichen Anerbietungen,
wie billig , einen Vorzug zu geben .

Wenn das Anlehen in verſchiedenen Fonds , z. B . in

3 und 5 Procent Papieren , oder zugleich in zeitlichen An⸗

nuitaͤten gemacht wird , ſo beſchraͤnkt ſich die Concurrenz der

Anerbietungen im letzten Falle auf die Annuitaͤten , im erſten
auf eine Claſſe von Papier . Der Kanzler beſtimmt in ſei⸗
ner Bekanntmachung , daß fuͤr 100 Pfund dargeliehenes
Kapital , z. B. wie es im Juny 1813 geſchah , 100 in

3 Procent reducirten , 60 in 3 Procent conſolidirten , und
an long annuities , die im Jahr 1860 ablaufen , ſo viel

gegeben werden ſolle , als die Concurrenz der Bankiers feſt⸗
ſetzen wird .

Bey ſolchen , in verſchiedenen Fonds gemachten , Anle⸗
hen heißt der Geſammtbetrag dieſer Papiere , bis zur Vol⸗
lendung des Anlehens , Omnium , und die oinzelnen Gat⸗
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tungen , scrip . Der Preis des Omniums wird durch den

Curswerth der einzelnen Fonds beſtimmt , woraus es beſteht . 9

Da ein neues Anlehen nicht zu Stande kommen wuͤrde,

wenn es gegen den Curs der umlaufenden Stocks keinen

Vortheil gewaͤhrte, ſo ſteht das Omnium in der Regel uͤber

Pari ; doch iſt es auch ſchon geſchehen / daß es waͤhrend des

Vollzugs des Anlehens auf Pari , oder darunter fiel . Wenn

das Omnium uͤber Pari ſtehet , d. h. wenn der Geſammt⸗

werth der Papiere , die der Darleiher fuͤr 100 Pfund dar⸗

geliehenes Kapital erhaͤlt, nach dem Curswerth uͤber 100

Pfund betraͤgt, ſo heißt dieſer Gewinn bonus .

In dem oben erwaͤhnten Falle ward das Anlehen den⸗

jenigen verwilligt , die 8 Sch . 6 d. fuͤr 100 Pfund darge⸗

liehenes Kapital verlangten ; damals ſtanden

———

—

1. die 3 Procent reducirten , deren Zinſen am 5. April

und 10 . October faͤllig ſind , zu 572 das scrip galt

alſo 6 e e

2. die 3 Procent conſolidirten ,

deren Zinſen am 5. Jaͤnner und

am 5. July faͤllig ſind , ſtanden

zu 563 , und das enn

3. die long annuities von

8 Sch . 6 d. , die noch 463 Jahr

liefen , wurden mit dem vierzehn⸗

fachen Betrage zu Kapital gerech⸗

net , das scrip galt alſon. 5, 10
eeeeeeeeeeeeeee

Das Omnium betrug „ itioz ee

Der Darleiher gab aber nur . 100ũ⸗ũ „ /Pꝛ — = ⸗

Der bonus war daher 3 Pfd . 4 Sch .



Bey allen Anlehen pflegen e Zahlungstermine
geſetzt zu werden . * )

So wie der erſte Termin berbit iſt , erhaͤlt der Dar⸗

leiher einen Schein , der , mit ſeiner Unterſchrift verſehen , ver⸗

kauft werden kann , und ſo geht das Omnium , gleich Bank⸗

noten , von Hand zu Hand . Der Inhaber muß aber die

weitern Zahlungstermine , bey Verluſt ſeines Rechts , puͤnkt⸗

lich einhalten . Auf dieſe Weiſe koͤnnen an einem Anlehen

Perſonen Antheil nehmen , die nur einen , oder einige Zah⸗

lungstermine zu entrichten im Stande ſind . Wie der zweyte ,

dritte , oder ein weiterer Termin herankommt ,ſo ſuchen ſie

ſich einen Kaͤufer fuͤr ihr Omnium . Da die Zinſen der

Stocks halbjaͤhrig faͤllig ſind ; ſo werden die Anlehen ge⸗

woͤhnlich in verſchiedenen Stocks gemacht . Die Zinſen von

der ganzen Anlehensſumme werden jedesmal an dem erſten

gewoͤhnlichen Zinstermine der Stocks faͤllig , worin die Anle⸗

hen eroͤffnet werden , obwohl die Darleiher nur Terminszahlun⸗

gen leiſten . Bei Vorauszahlungen wird ihnen ein angemeſ⸗

ſener Discont verwilligt .

3.

Verfahren beym Uebertrag der Schuldkapitalien

von einer Perſon auf die andere .

Der Kauf und Verkauf der Stocks geſchieht in der

Regel durch Vermittelung der Stockshaͤndler ( jobhers ) , wel⸗

che bedeutende Fonds zu beſitzen pflegen . Kaͤufer und Ver⸗

*) Bey den erwähnten Anlehen waren vom July 1813 bis

Februar 1814 9 Monatstermine , nehmlich 7 zu 10 und

2 zu 15 Pfund beſtimmt .
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